
ZH_SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT IV.2003.00040 vom
27. August 2003
ZH Sozialversicherungsgericht, 2003-08-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_sozialversicherungsgericht_IV.2003.00040

FR: ZH_SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT IV.2003.00040 du 27 août 2003

IT: ZH_SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT IV.2003.00040 del 27 agosto 2003

Erwägungen

E. 2
/

E. 3
3.1???? Bei erwerbst?tigen Versicherten ist der Invalidit?tsgrad gem?ss Art. 28 Abs. 2 IVG
aufgrund eines Einkommensvergleichs zu bestimmen. Dazu wird das Erwerbseinkommen,
das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidit?t und nach Durchf?hrung allf?lliger
Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare T?tigkeit bei ausgeglichener
Arbeitsmarktlage erzielen k?nnte (sog. Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum
Erwerbseinkommen, das sie erzielen k?nnte, wenn sie nicht invalid geworden w?re (sog.
Valideneinkommen). Der Einkommensvergleich hat in der Regel in der Weise zu erfolgen,
dass die beiden hypothetischen Erwerbseinkommen ziffernm?ssig m?glichst genau ermittelt
und einander gegen?bergestellt werden, worauf sich aus der Einkommensdifferenz der
Invalidit?tsgrad bestimmen l?sst (allgemeine Methode des Einkommensvergleichs; BGE
128 V 30 Erw. 1, 104 V Erw. 2a und b).

3.2???? Bei der Ermittlung des ohne invalidisierenden Gesundheitsschaden erzielbaren
Einkommens (Valideneinkommen) ist entscheidend, was die versicherte Person im
Zeitpunkt des Rentenbeginns aufgrund ihrer beruflichen F?higkeiten und pers?nlichen
Umst?nde mit ?berwiegender Wahrscheinlichkeit ohne den Gesundheitsschaden, aber sonst
bei unver?nderten Verh?ltnissen verdienen w?rde (RKUV 1993 Nr. U 168 S. 100 Erw. 3b
mit Hinweis). Die Einkommensermittlung hat so konkret wie m?glich zu erfolgen. Es ist
daher in der Regel vom letzten Lohn vor Eintritt der Gesundheitssch?digung auszugehen
(ZAK 1980 S. 593 mit Hinweisen). An seiner letzten Arbeitsstelle beim Tr?gerverein des
Atelier 23, wo der Beschwerdef?hrer f?r Wohnungsr?umungen, Entsorgungen und interne
Sortierarbeiten eines Brockenhauses zust?ndig war, verdiente er im Jahre 2001 Fr. 21.50
pro Stunde bei einer Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche (Urk. 4/23/1). Dies ergibt einen
Monatslohn von Fr. 3'741.-- (Fr. 21.50 x 8 x 21.75; AHI 2000 S. 302 Erw. 3a). Unter
Ber?cksichtigung der Nominallohnentwicklung f?r das Jahr 2002 von 1,8 % (Die
Volkswirtschaft, 7/2003, Tab. B10.2, Total) resultiert ein Valideneinkommen f?r das Jahr
2002 von Fr. 45'700.-- (Fr. 3'741.-- x 1,018 x 12).

3.3???? F?r die Bestimmung des trotz Gesundheitssch?digung zumutbarerweise noch
realisierbaren Einkommens (Invalideneinkommen) k?nnen nach der Rechtsprechung
Tabellenl?hne beigezogen werden; dies gilt insbesondere dann, wenn die versicherte Person
nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls keine ihr an sich zumutbare
neue Erwerbst?tigkeit aufgenommen hat (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3c, 1989 S. 458 Erw. 3b).
Dabei kann auf die seit 1994 herausgegebene Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes f?r



Statistik (LSE) abgestellt werden, die im Zweijahresrhythmus erscheint. F?r den
Verwendungszweck des Einkommensvergleichs ist dabei auf die im Anhang enthaltene
Statistik der Lohns?tze, das heisst der standardisierten Bruttol?hne (Tabellengruppe A)
abzustellen, wobei jeweils vom so genannten Zentralwert (Median) auszugehen ist. Bei der
Anwendung der Tabellengruppe A gilt es ausserdem zu ber?cksichtigen, dass ihr generell
eine Arbeitszeit von 40 Wochenstunden zugrunde liegt, welcher Wert etwas tiefer ist als die
bis 1998 betriebs?bliche durchschnittliche Arbeitszeit von w?chentlich 41,9 Stunden
respektive seit 1999 von 41,8 Stunden und seit 2001 von 41,7 Stunden (Die Volkswirtschaft
5/2003 S. 82 Tabelle B9.2; BGE 126 V 77 f. Erw. 3b/bb, 124 V 322 Erw. 3b/aa; AHI 2000
S. 81 Erw. 2a).

3.4???? Der im Rahmen der LSE ermittelte mittlere Lohn f?r M?nner, die einfache und
repetitive T?tigkeiten ausf?hrten, belief sich 2000 auf monatlich Fr. 4'437.-- (LSE 2000,
Bundesamt f?r Statistik, Neuenburg 2002, TA1, Total, Niveau 4). Diesem liegt eine
Arbeitszeit von 40 Wochenstunden zu Grunde. Sodann sind der 13. Monatslohn sowie
allf?llige Sonderzahlungen im Tabellenlohn bereits miteinbezogen, weshalb f?r die
Festsetzung des Jahreslohnes lediglich der Faktor 12 zu verwenden ist. Ausgehend vom
genannten Einkommen und unter Ber?cksichtigung der nominellen Lohnentwicklung von
2,5 % im Jahr 2001 und 1,8 % im Jahr 2002 (Die Volkswirtschaft, 7/2003, Tab. B10.2,
Total) sowie der durchschnittlichen w?chentlichen Arbeitszeit im Jahr 2002 von 41,7
Stunden ergibt dies ein Einkommen f?r das Jahr 2002 von Fr. 4'827.-- pro Monat (Fr.
4'437.-- x 1,025 x 1,018 : 40 x 41,7), mithin Fr. 57'924.-- pro Jahr (Fr. 4'827.-- x 12).

3.5???? Nach der Rechtsprechung gilt es zu ber?cksichtigen, dass gesundheitlich
beeintr?chtigte Personen, die selbst bei leichten Hilfsarbeitert?tigkeiten behindert sind, im
Vergleich zu voll leistungsf?higen und entsprechend einsetzbaren Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen lohnm?ssig benachteiligt sind und deshalb in der Regel mit
unterdurchschnittlichen Lohnans?tzen rechnen m?ssen. Deshalb kann in solchen F?llen ein
Abzug von den statistisch ausgewiesenen Durchschnittsl?hnen vorgenommen werden.
Sodann trug die Rechtsprechung dem Umstand Rechnung, dass weitere pers?nliche und
berufliche Merkmale einer versicherten Person, wie Alter, Dauer der Betriebszugeh?rigkeit,
Nationalit?t oder Aufenthaltskategorie sowie Besch?ftigungsgrad Auswirkungen auf die
Lohnh?he haben k?nnen. Der Einfluss aller Merkmale auf das Invalideneinkommen ist
unter W?rdigung der Umst?nde im Einzelfall nach pflichtgem?ssem Ermessen gesamthaft
zu sch?tzen und auf insgesamt h?chstens 25 % zu begrenzen (BGE 126 V 78 ff. mit
Hinweisen; AHI 2002 S. 69 f. Erw. 4b).

???????? Selbst unter der unrealistischen Annahme, der Beschwerdef?hrer k?nne den
maximalen Abzug von 25 % beanspruchen, erg?be dies ein Invalideneinkommen von Fr.
43'443.-- (Fr. 57'924.-- x 0,75), mithin bei einem Valideneinkommen von Fr. 45'700.-- (vgl.
vorstehend Erw. 3.2) eine Einkommenseinbusse von Fr. 2'257.--, was einem
Invalidit?tsgrad von lediglich 4,93 % entsprechen w?rde.

???????? Die Verneinung des Anspruchs auf eine Invalidenrente erweist sich somit als
korrekt, und die Beschwerde ist daher abzuweisen.

Das Gericht erkennt:

1.???????? Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.???????? Das Verfahren ist kostenlos.



3.???????? Zustellung gegen Empfangsschein an:

- K.___

- Sozialversicherungsanstalt des Kantons Z?rich, IV-Stelle

- Bundesamt f?r Sozialversicherung

4.???????? Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim
Eidgen?ssischen Versicherungsgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht werden.

Die Beschwerdeschrift ist dem Eidgen?ssischen Versicherungsgericht, Schweizerhofquai 6,
6004 Luzern, in dreifacher Ausfertigung zuzustellen.

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begr?ndung mit Angabe der Beweismittel
und die Unterschrift der beschwerdef?hrenden Person oder ihres Vertreters zu enthalten; die
Ausfertigung des angefochtenen Entscheides und der dazugeh?rige Briefumschlag sowie
die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die
beschwerdef?hrende Person sie in H?nden hat (Art. 132 in Verbindung mit Art. 106 und
108 OG).
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